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Kurz informiert

▶▶ Oberlandesgericht Frankfurt
Verknüpfung von erbenstellung und Besuchspflicht sittenwidrig

| In einem handschriftlichen Testament hatte der Erblasser E verfügt, dass 
seine Ehefrau und sein Sohn zu einer Quote von je 25 % erben. Die restlichen 
50 % des dann noch vorhandenen Geldes sollten zu gleichen Teilen seine 
zwei Enkel bekommen, allerdings nur dann, wenn sie ihn regelmäßig, also 
mindestens sechs Mal im Jahr besuchen. Nach dem Tod des E beanspruch-
ten die Enkel den ihnen ausgelobten Teil der Erbschaft, obwohl die verlang-
ten regelmäßigen Besuche offenbar nicht stattgefunden haben. |

Das OLG Frankfurt verhalf den Enkeln dennoch zu ihren Erbanteilen (OLG 
Frankfurt 5.2.19, 20 W 98/18, Abruf-Nr. 207718): Es kommt zu dem  Ergebnis, 
dass die Verknüpfung zwischen Erbenstellung und Besuchspflicht sitten-
widrig ist. Grundsätzlich kann der Erblasser nach der von Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG 
geschützten Testierfreiheit die Erbfolge nach seinen eigenen Vorstellungen 
gestalten. Die Sittenwidrigkeit einer Bedingung kann deshalb nur in beson-
ders schwerwiegenden Ausnahmefällen angenommen werden. Ein solcher 
Ausnahmefall ist hier gegeben, da der E durch einen wirtschaftlichen Anreiz 
in einer gegen das „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ ver-
stoßenden Weise ein bestimmtes Verhalten zu „erkaufen“ sucht. Der dabei zu 
erlangende Vermögensvorteil war im Hinblick auf das Gesamtvermögen des 
E von 250.000 EUR bis 300.000 EUR auch so erheblich, dass er ohne Weiteres 
geeignet war, die Entscheidung über die Besuchsfrage zu beeinflussen. Die 
Nichtigkeit der Besuchsbedingung führte hier jedoch nicht auch zu einer 
Nichtigkeit der Erbeinsetzung der Enkelkinder: Es seien keine Umstände 
ersicht lich, die dafür sprechen, dass der E anders testiert hätte, wenn er 
 gewusst hätte, dass die von ihm getroffene Besuchsbedingung unwirk sam ist.
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▶▶ Oberlandesgericht Bamberg
Geschäftswert im erbscheinsverfahren

| Streitig war die Festsetzung des Geschäftswerts für ein Erbscheinsver-
fahren. Der Nachlass bestand aus einem Bankguthaben von 6.000 EUR und 
einem 15 Jahre alten VW Polo im Wert von 2.000 EUR. Weiter wurde ein 
Überlassungsvertrag (Grundstück) angefochten, den der Erblasser  lebzeitig 
 geschlossen hatte. Einer der Erben machte geltend, dass der Erblasser 
zum Zeitpunkt der Übertragung nicht mehr geschäftsfähig gewesen sei. Die 
Erben gingen von einem Geschäftswert von 8.000 EUR aus, das Nachlass-
gericht rechnete den möglichen Anspruch aus dem Überlassungsvertrag 
hinzu und bewertete diesen Anspruch mit der Hälfte des Werts des über-
lassenen Grundbesitzes. |

Zu Recht, wie das OLG Bamberg in seinem Beschluss vom 13.12.18 (1 W 99/18, 
Abruf-Nr. 207850) festgestellt hat. Der Geschäftswert im Erbscheinsver-
fahren ist der Wert des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls (§ 40 Abs. 1 
S. 1 GNotKG). Wäre der Überlassungsvertrag nichtig, weil der Erblasser zum 
Zeitpunkt des Überlassungsvertrags geschäftsunfähig war, hätte dies Rück-
forderungsansprüche zur Folge. Rechtlich oder tatsächlich zweifelhafte 
 Ansprüche sind mit ihrem Schätzwert (§ 36 GNotKG) in Ansatz zu bringen. Die 
Bewertung mit der Hälfte des angegebenen Werts ist nicht zu beanstanden.
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